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Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO); 2. Beratung

Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

Einführungsgesetz zur
Schweizerischen Straf-
prozessordnung
(EG StPO)

Vom

Der Grosse Rat des Kantons
Aargau,

gestützt auf § 78 Abs. 1 der
Kantonsverfassung,

beschliesst:

I.

1. Gegenstand

§ 1
Gegenstand

1 Dieses Gesetz regelt insbe-
sondere die Wahl, Zusammen-
setzung, Organisation und Be-
fugnisse der Strafbehörden.
Vorbehalten sind Bestimmun-
gen anderer kantonaler Erlas-
se.

1 Dieses Gesetz regelt insbe-
sondere _ Wahl, Zusammen-
setzung, Organisation und Be-
fugnisse der Strafbehörden.
Vorbehalten sind Bestimmun-
gen anderer kantonaler Erlas-
se.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2 Die Bestimmungen der
Schweizerischen Strafpro-
zessordnung (Strafprozess-
ordnung, StPO) vom 5. Okto-
ber 20071 und dieses Geset-
zes gelten auch für die Verfol-
gung und Beurteilung kantona-
ler Straftatbestände. Vorbehal-
ten bleiben die besonderen
Bestimmungen der kantonalen
Ordnungsbussenverfahren und
Steuerstrafverfahren.

2 Die Bestimmungen der
Schweizerischen Strafpro-
zessordnung (Strafprozess-
ordnung, StPO) vom 5. Okto-
ber 20072 und dieses Geset-
zes gelten auch für die Verfol-
gung und die Beurteilung kan-
tonaler Straftatbestände. Vor-
behalten bleiben die besonde-
ren Bestimmungen der kanto-
nalen Ordnungsbussenverfah-
ren und Steuerstrafverfahren.

2. Strafbehörden

2.1. Strafverfolgungsbehör-
den

§ 2
Polizei

1 Die strafprozessualen Aufga-
ben der Polizei werden von der
Kantonspolizei wahrgenom-
men.

2 Sie kann nach den Bestim-
mungen der Polizeigesetzge-
bung zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben die Polizeikorps der Ge-
meinden beiziehen.

2 Die Kantonspolizei kann nach
den Bestimmungen der Poli-
zeigesetzgebung zur Erfüllung
ihrer Aufgaben die Polizeikorps
der Gemeinden beiziehen.

1 SR xxx.x
2 SR xxx.x
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 3
Staatsanwaltschaft; Organisation und Auf-
gaben

1 Die Aufgaben der Staatsan-
waltschaft werden von der
Oberstaatsanwaltschaft, der
kantonalen Staatsanwaltschaft
und sechs Staatsanwaltschaf-
ten für die Bezirke wahrge-
nommen.

2 Je eine Staatsanwaltschaft
für die Bezirke ist für folgende
Bezirke zuständig:
a) Aarau und Lenzburg,
b) Zofingen und Kulm,
c) Bremgarten und Muri,
d) Rheinfelden und Laufen-

burg,
e) Brugg und Zurzach,
f) Baden.

3 Die Staatsanwaltschaften für
die Bezirke führen unter dem
Vorbehalt von § 5 alle Strafver-
fahren in ihren Bezirken. Die
Oberstaatsanwaltschaft kann
ein Strafverfahren abweichend
von der örtlichen Zuständigkeit
einer Staatsanwaltschaft zur
Behandlung zuweisen.

3 Die Staatsanwaltschaften für
die Bezirke führen unter dem
Vorbehalt von § 5 alle Strafver-
fahren in ihren Bezirken. Die
Oberstaatsanwaltschaft kann
ein Strafverfahren abweichend
von der örtlichen Zuständigkeit
einer anderen Staatsanwalt-
schaft für die Bezirke zur Be-
handlung zuweisen.

4 Streitigkeiten über die Zu-
ständigkeit entscheidet die
Oberstaatsanwaltschaft.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 4
Oberstaatsanwaltschaft

1 Die Oberstaatsanwaltschaft
steht unter der Leitung einer
Oberstaatsanwältin oder eines
Oberstaatsanwalts.

2 Der Grosse Rat wählt auf An-
trag des Regierungsrats die
Leitung der Oberstaatsanwalt-
schaft sowie die weiteren
Oberstaatsanwältinnen und
Oberstaatsanwälte.

3 Wählbar ist, wer stimmbe-
rechtigt ist, ein juristisches
Studium abgeschlossen und
das Anwaltspatent erworben
hat sowie mindestens fünf Jah-
re in der Strafverfolgung, Ver-
waltung, Rechtsprechung oder
Advokatur tätig gewesen ist.

3 Wählbar ist, wer stimmbe-
rechtigt ist, ein juristisches
Studium abgeschlossen und
das Anwaltspatent erworben
hat sowie mindestens fünf Jah-
re in _ Strafverfolgung, Verwal-
tung, Rechtsprechung oder
Advokatur tätig gewesen ist.

4 Die Oberstaatsanwaltschaft
beaufsichtigt die kantonale
Staatsanwaltschaft und die
Staatsanwaltschaften für die
Bezirke. Sie sorgt für die ein-
heitliche Gesetzesanwendung
sowie die sachgerechte Auf-
gabenerfüllung der Staatsan-
waltschaften.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

5 Der Oberstaatsanwaltschaft
stehen im einzelnen Strafver-
fahren die gleichen Befugnisse
wie den Staatsanwaltschaften
zu. Sie kann zudem jederzeit
Strafverfahren, die bei einer
Staatsanwaltschaft hängig
sind, an sich ziehen oder einer
anderen Staatsanwaltschaft
zuteilen.

6 Sie regelt die Zusammenar-
beit mit der Polizei und erlässt
hierfür in Absprache mit der
Leitung der Jugendanwalt-
schaft und nach Anhörung der
Kantonspolizei Weisungen und
Richtlinien.

6 Sie regelt die Zusammenar-
beit mit der Polizei und erlässt
dafür in Absprache mit der Lei-
tung der Jugendanwaltschaft
und nach Anhörung der Kan-
tonspolizei Weisungen und
Richtlinien.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

7 Die Oberstaatsanwaltschaft
meldet der für die Koordination
zuständigen Person bei der
Kantonspolizei die löschungs-
pflichtigen Daten gemäss
Art. 13 Abs. 1 lit. e der inter-
kantonalen Vereinbarung über
die computergestützte Zu-
sammenarbeit der Kantone bei
der Aufklärung von Gewaltde-
likten (ViCLAS-Konkordat) vom
2. April 2009. Die Vollzugsbe-
hörde informiert sie nach Ab-
schluss des Vollzugs über den
Beginn, den Unterbruch und
das Ende des Vollzugs einer
Freiheitsstrafe oder einer stati-
onären Massnahme.

7 Die Oberstaatsanwaltschaft
meldet der für die Koordination
zuständigen Person bei der
Kantonspolizei die löschungs-
pflichtigen Daten gemäss
Art. 13 Abs. 1 lit. e der inter-
kantonalen Vereinbarung über
die computergestützte Zu-
sammenarbeit der Kantone bei
der Aufklärung von Gewaltde-
likten (ViCLAS-Konkordat) vom
2. April 20091. Die Vollzugsbe-
hörde informiert sie nach Ab-
schluss des Vollzugs über _
Beginn, _ Unterbruch und _
Ende des Vollzugs einer Frei-
heitsstrafe oder einer stationä-
ren Massnahme.

§ 5
Kantonale Staatsanwaltschaft

1 Die kantonale Staatsanwalt-
schaft führt in der Regel die
Strafverfahren bei Wirtschafts-
delikten und in Spezialfällen.
Die Zuweisung der Verfahren
erfolgt durch die Oberstaats-
anwaltschaft.

1 SAR xxx.xxx
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2 Der kantonalen Staatsanwalt-
schaft stehen eine leitende
Staatsanwältin oder ein leiten-
der Staatsanwalt und deren
oder dessen Stellvertretung
vor.

3 Der Grosse Rat wählt auf An-
trag des Regierungsrats die
leitende Staatsanwältin oder
den leitenden Staatsanwalt.

4 Der Regierungsrat stellt die
Stellvertretung der Leitung an.

5 Gewählt oder angestellt wer-
den kann, wer ein juristisches
Studium abgeschlossen und
das Anwaltspatent erworben
hat sowie stimmberechtigt ist.

6 Der Leitung obliegen neben
den ordentlichen Tätigkeiten
einer Staatsanwältin oder
eines Staatsanwalts die Um-
setzung der Weisungen der
Oberstaatsanwaltschaft, die in-
terne Geschäftszuteilung, die
Geschäftskontrolle sowie die
administrative Aufsicht.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 6
Staatsanwaltschaften für die Bezirke

1 Den Staatsanwaltschaften für
die Bezirke stehen je eine lei-
tende Staatsanwältin oder ein
leitender Staatsanwalt und de-
ren oder dessen Stellvertre-
tung vor. Der Regierungsrat
kann für zwei Staatsanwalt-
schaften für die Bezirke eine
gemeinsame Leitung und Stell-
vertretung beschliessen.

2 Der Grosse Rat wählt auf An-
trag des Regierungsrats die
leitenden Staatsanwältinnen
oder leitenden Staatsanwälte.

3 Der Regierungsrat stellt die
Stellvertretungen der Leitun-
gen an. Wird eine gemeinsame
Leitung für zwei Bezirke einge-
setzt, wählt der Grosse Rat auf
Antrag des Regierungsrats die
Stellvertretung.

4 Gewählt oder angestellt wer-
den kann, wer ein juristisches
Studium abgeschlossen und
das Anwaltspatent erworben
hat sowie stimmberechtigt ist.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

5 Der Leitung obliegen neben
den ordentlichen Tätigkeiten
einer Staatsanwältin oder
eines Staatsanwalts die Um-
setzung der Weisungen der
Oberstaatsanwaltschaft, die in-
terne Geschäftszuteilung, die
Geschäftskontrolle sowie die
administrative Aufsicht.

§ 7
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

1 Der Regierungsrat stellt die
Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte der Staatsanwalt-
schaften für die Bezirke und
der kantonalen Staatsanwalt-
schaft an. Angestellt werden
kann, wer ein juristisches Stu-
dium abgeschlossen und das
Anwaltspatent erworben hat
sowie stimmberechtigt ist.

2 Die Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte führen die ein-
zelnen Strafverfahren im Rah-
men der Weisungen der Ober-
staatsanwaltschaft und der Lei-
tung ihrer Staatsanwaltschaft.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

3 Der Regierungsrat kann aus-
serordentliche Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte anstel-
len, wenn
a) ein Strafverfahren gegen

eine Oberstaatsanwältin,
einen Oberstaatsanwalt,
eine Staatsanwältin, einen
Staatsanwalt, eine Assis-
tenz-Staatsanwältin oder
einen Assistenz-
Staatsanwalt geführt wer-
den soll, oder

b) alle Oberstaatsanwältin-
nen, Oberstaatsanwälte,
Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte in den Aus-
stand treten.

3 Der Regierungsrat kann aus-
serordentliche Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte anstel-
len, wenn
a) ein Strafverfahren gegen

eine Regierungsrätin, einen
Regierungsrat, eine Ober-
richterin, einen Oberrichter,
eine Oberstaatsanwältin,
einen Oberstaatsanwalt,
eine Staatsanwältin, einen
Staatsanwalt, eine Assis-
tenz-Staatsanwältin oder
einen Assistenz-Staats-
anwalt geführt werden
soll, _

b) alle Oberstaatsanwältinnen,
Oberstaatsanwälte, Staats-
anwältinnen und Staatsan-
wälte in den Ausstand tre-
ten, _

c) ein Strafverfahren gegen
unbekannte Täterschaft
wegen Verdachts auf
Amtspflichtverletzung in-
nerhalb kantonaler Behör-
den geführt werden muss.

4 Für ausserordentliche
Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte gelten die §§ 35 und
40 Abs. 2 nicht.

4 Für ausserordentliche Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte
gelten die §§ 4 Abs. 5, 35 und
40 Abs. 2 nicht.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 8
Assistenz-Staatsanwältinnen und Assistenz-
Staatsanwälte

1 Die Leitung der Oberstaats-
anwaltschaft stellt auf Antrag
der Leitung der kantonalen
Staatsanwaltschaft oder der
Leitungen der Staatsanwalt-
schaften für die Bezirke Assis-
tenz-Staatsanwältinnen und
Assistenz-Staatsanwälte mit
besonderen strafprozessualen
Befugnissen an.

2 Assistenz-Staatsanwältinnen
und Assistenz-Staatsanwälte
führen auf Anweisung der
Staatsanwältinnen oder der
Staatsanwälte Untersuchungs-
handlungen, insbesondere
Zeugeneinvernahmen, und
Übertretungsstrafverfahren
durch.



- 12 -

Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

3 Die Leitungen der Staatsan-
waltschaften können unter
Vorbehalt von § 27 Abs. 3 eine
Assistenz-Staatsanwältin oder
einen Assistenz-Staatsanwalt
ermächtigen, im Einzelfall oder
in bestimmten Verfahren be-
stimmte Untersuchungshand-
lungen selbstständig auszufüh-
ren. Die einzelnen Untersu-
chungshandlungen sind in der
Ermächtigung festzuhalten. Bei
Ermächtigungen für bestimmte
Verfahren gehen die Anwei-
sungen der Staatsanwältin
oder des Staatsanwalts im
Einzelfall vor.

3 Die Leitungen der Staatsan-
waltschaften können unter
Vorbehalt von § 27 Abs. 3 eine
Assistenz-Staatsanwältin oder
einen Assistenz-Staatsanwalt
ermächtigen, im Einzelfall oder
in bestimmten Verfahren
selbstständig Untersuchungs-
handlungen _ auszuführen.
Die einzelnen Untersuchungs-
handlungen sind in der Er-
mächtigung festzuhalten. Bei
Ermächtigungen für bestimmte
Verfahren gehen _ Anweisun-
gen der Staatsanwältin oder
des Staatsanwalts im Einzelfall
vor.

§ 9
Verwaltungsbehörden

Gemeinderäte und Verwal-
tungsbehörden sind nach den
hierfür massgebenden beson-
deren Bestimmungen zustän-
dig für die Strafverfolgung und
Beurteilung von Übertretun-
gen.

Gemeinderäte und Verwal-
tungsbehörden sind nach den
hierfür massgebenden beson-
deren Bestimmungen zustän-
dig für die Strafverfolgung und
die Beurteilung von Übertre-
tungen.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2.2. Strafrichterliche Behör-
den

§ 10
Zwangsmassnahmengericht

1 Das Zwangsmassnahmenge-
richt setzt sich zusammen aus
den Bezirksgerichtspräsiden-
tinnen und Bezirksgerichtsprä-
sidenten. Sie entscheiden als
Einzelrichterin und Einzelrich-
ter im ganzen Kanton.

1 Das Zwangsmassnahmenge-
richt setzt sich _ aus den Be-
zirksgerichtspräsidentinnen
und Bezirksgerichtspräsiden-
ten zusammen. Sie entschei-
den als Einzelrichterin und
Einzelrichter im ganzen Kan-
ton.

2 Das Zwangsmassnahmenge-
richt ist zuständig für die Ver-
längerung der Löschungsfrist
gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. b des
ViCLAS-Konkordats.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 11
Einzelgericht

1 Das Präsidium des Bezirks-
gerichts amtet als Einzelge-
richt, sofern nicht die Staats-
anwaltschaft unter Einrech-
nung einer allfällig zu widerru-
fenden bedingten Sanktion
oder bedingten Entlassung ei-
ne Freiheitsstrafe von mehr als
einem Jahr, eine Verwahrung
nach Art. 64 des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuchs
(StGB) vom 21. Dezember
1937 oder eine stationäre
Massnahme nach Art. 59 oder
60 StGB beantragt.

1 Das Präsidium des Bezirks-
gerichts entscheidet als Ein-
zelgericht, wenn nicht die
Staatsanwaltschaft unter Ein-
rechnung einer allfällig zu wi-
derrufenden bedingten Sankti-
on oder bedingten Entlassung
eine Freiheitsstrafe von mehr
als einem Jahr, eine Verwah-
rung gemäss Art. 64 des
Schweizerischen Strafgesetz-
buchs (StGB) vom 21. Dezem-
ber 19371 oder eine stationäre
Massnahme gemäss den
Art. 59, _ 60 oder 61 StGB be-
antragt.

2 Aus wichtigen Gründen kann
das Einzelgericht die Sache
zur Beurteilung dem Bezirks-
gericht überweisen. Eine
Rückweisung ist ausgeschlos-
sen.

2 Aus wichtigen Gründen kann
das Einzelgericht die Sache
zur Beurteilung dem Bezirks-
gericht überweisen. Eine
Rücküberweisung ist ausge-
schlossen.

1 SR 311.0
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 12
Bezirksgericht

Das Bezirksgericht beurteilt
erstinstanzlich alle nicht in die
Zuständigkeit einer anderen
Behörde fallenden Strafsa-
chen.

§ 13
Obergericht

1 Das Obergericht ist Be-
schwerdeinstanz und Beru-
fungsgericht in Strafsachen.

2 Es bildet hierfür eine Be-
schwerdekammer und Beru-
fungskammern.

2 Es bildet dafür eine Be-
schwerdekammer und Beru-
fungskammern.

2.3. Vollzugsbehörden

§ 14
Allgemein

1 Vollzugsbehörde ist das zu-
ständige Departement.

2 Der Regierungsrat kann
durch Verordnung andere Be-
hörden mit dem Vollzug von
Strafen und Massnahmen so-
wie mit der Einziehung der
Kosten beauftragen.

2 Der Regierungsrat kann
durch Verordnung andere Be-
hörden mit dem Vollzug von
Strafen und Massnahmen so-
wie mit der Einforderung der
Kosten beauftragen.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

3 Für die Beurteilung von Be-
schwerden gegen Vollzugs-
massnahmen des zuständigen
Departements ist der Regie-
rungsrat zuständig. Ausge-
nommen sind Beschwerdeent-
scheide des Departements, die
mit Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde anzufechten sind.

4 Der Regierungsrat kann
durch Verordnung solche Ent-
scheide der Vollzugsbehörde
als endgültig bezeichnen, de-
nen von Amtes wegen oder auf
Antrag hin ein materieller Ent-
scheid einer strafrichterlichen
Behörde nachfolgt.

4 Der Regierungsrat kann
durch Verordnung _ Entschei-
de der Vollzugsbehörde als
endgültig bezeichnen, wenn
diesen von Amtes wegen oder
auf Antrag hin ein materieller
Entscheid einer strafrichterli-
chen Behörde nachfolgt.

§ 15
Begnadigung

1 Begnadigungsbehörde ist der
Grosse Rat.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2 Begnadigungsgesuche, die
sich auf eine Freiheitsstrafe
von höchstens einem Jahr,
eine Geldstrafe, gemeinnützige
Arbeit oder eine Busse von
höchstens Fr. 10'000.– oder
eine andere Massnahme ge-
mäss Art. 67–67b StGB bezie-
hen, fallen in die Entschei-
dungskompetenz der zustän-
digen Kommission des Gros-
sen Rats.

2 Begnadigungsgesuche, die
sich auf eine Freiheitsstrafe
von höchstens einem Jahr,
eine Geldstrafe, gemeinnützige
Arbeit oder eine Busse von
höchstens Fr. 10'000.– oder
eine andere Massnahme ge-
mäss den Art. 67–67b StGB
beziehen, fallen in die Ent-
scheidungskompetenz der zu-
ständigen Kommission des
Grossen Rats.

3 Der Grosse Rat bezeichnet
die Kommission und regelt das
Verfahren durch Dekret.

§ 16
Anstalten und Einrichtungen

1 Der Grosse Rat entscheidet
abschliessend über Weiter-
bestand und Erweiterung der
Justizvollzugsanstalt Lenzburg
und des Jugendheims Aar-
burg.

2 Der Regierungsrat regelt ihre
Organisation durch Verord-
nung.

2 Der Regierungsrat regelt
durch Verordnung die Organi-
sation der Justizvollzugsanstalt
Lenzburg und des Jugend-
heims Aarburg.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

3 Der Regierungsrat kann mit
geeigneten Anstalten und Ein-
richtungen Verträge über den
Vollzug von Strafen in der
Form der Halbgefangenschaft
und des Arbeits- und Wohnex-
ternats sowie Massnahmen
nach Art. 59–61 und 63 StGB
abschliessen. Er ordnet die
Aufsicht über diese Anstalten
und Einrichtungen gemäss Art.
379 StGB.

3 Der Regierungsrat kann mit
geeigneten Anstalten und Ein-
richtungen Verträge über den
Vollzug von Strafen in der
Form der Halbgefangenschaft
und des Arbeits- und Wohnex-
ternats sowie Massnahmen
gemäss den Art. 59–61 und 63
StGB abschliessen. Er ordnet
die Aufsicht über diese Anstal-
ten und Einrichtungen gemäss
Art. 379 StGB.

2.4. Aufsichtsbehörde

§ 17
Grundsatz

Der Regierungsrat beaufsich-
tigt die Strafverfolgungsbehör-
den.

§ 18
Staatsanwaltschaften

1 Die Aufsicht des Regierungs-
rats über die Staatsanwalt-
schaften umfasst insbesondere
folgende Aufgaben:
a) Erlass administrativer Wei-

sungen betreffend die
Amtsführung der Staats-
anwaltschaften,

b) Vorgaben betreffend
Schwerpunkte der Tätigkei-
ten der Staatsanwaltschaf-
ten,
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

c) Kontrolle des Geschäfts-
gangs,

d) Entgegennahme des Jah-
resberichts,

e) Behandeln von Aufsichts-
beschwerden betreffend
die Amtsführung,

f) Durchführung von Diszipli-
narverfahren gegen die
Oberstaatsanwältinnen und
Oberstaatsanwälte sowie
gegen die Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte.

2 Für die Behandlung von Auf-
sichtsbeschwerden und die
Durchführung von Disziplinar-
verfahren kann der Regie-
rungsrat Einsicht in die Verfah-
rensakten nehmen.

3 Er kann eine in der Straf-
rechtspflege erfahrene Person
mit der Instruktion des Auf-
sichtsbeschwerdeverfahrens
oder des Disziplinarverfahrens
beauftragen. Diese erstattet
dem Regierungsrat Bericht und
gibt eine Empfehlung ab.

4 Anordnungen oder Weisun-
gen betreffend die Führung
einzelner Strafverfahren sind
unzulässig.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

3. Zuständigkeiten und
Gerichtsstand

§ 19
Sachliche Zuständigkeit

Die Oberstaatsanwaltschaft ist
zuständig für
a) das Ersuchen um Verfah-

rensübernahme durch die
Staatsanwaltschaft des
Bundes (Art. 24 Abs. 2 lit. b
StPO),

b) die Orientierung der
Staatsanwaltschaft des
Bundes über erste Ermitt-
lungen in Fällen der Bun-
desgerichtsbarkeit (Art. 27
Abs. 1 StPO).

Die Oberstaatsanwaltschaft ist
zuständig für
a) das Ersuchen um Verfah-

rensübernahme durch die
Staatsanwaltschaft des
Bundes gemäss _ Art. 24
Abs. 2 lit. b StPO _,

b) die Orientierung der
Staatsanwaltschaft des
Bundes über erste Ermitt-
lungen in Fällen der Bun-
desgerichtsbarkeit gemäss
_ Art. 27 Abs. 1 StPO _.

§ 20
Örtliche Zuständigkeit

Die Oberstaatsanwaltschaft ist
zuständig, dem Bundesstrafge-
richt interkantonale Zuständig-
keitsstreitigkeiten zur Ent-
scheidung zu unterbreiten.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

4. Rechtshilfe

§ 21
Geltungsbereich

1 Für die innerkantonale und
die internationale Rechtshilfe
gelten die Vorschriften des
Bundes über die nationale
Rechtshilfe sinngemäss.

2 Die Strafbehörden können
anderen Kantonen in Strafsa-
chen des kantonalen Rechts
Rechtshilfe gewähren, wenn
der Tatbestand auch im Kan-
ton Aargau mit Strafe bedroht
ist und Gegenrecht gehalten
wird.

§ 22
Zuständigkeiten

1 Gesuche um Rechtshilfe
(Art. 46 StPO) und Inan-
spruchnahme der Polizei
(Art. 53 StPO) sowie die Be-
nachrichtigung über Verfah-
renshandlungen von Behörden
anderer Kantone (Art. 52
Abs. 2 StPO) sind an die
Oberstaatsanwaltschaft zu
richten.

1 Gesuche um Rechtshilfe ge-
mäss _ Art. 46 StPO _ und In-
anspruchnahme der Polizei
gemäss _ Art. 53 StPO _ so-
wie die Benachrichtigung über
Verfahrenshandlungen von
Behörden anderer Kantone
gemäss _ Art. 52 Abs. 2 StPO
_ sind an die Oberstaatsan-
waltschaft zu richten.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2 Die Oberstaatsanwaltschaft
informiert die betroffenen
Staatsanwaltschaften und leitet
die Rechtshilfegesuche zur
Behandlung an die zuständige
Staatsanwaltschaft weiter.

3 Die Regelung der Zuständig-
keit für die Rechtshilfe im
Rahmen des Vollzugs von
Strafen und Massnahmen er-
folgt durch Verordnung des
Regierungsrats.

3 Der Regierungsrat regelt
durch Verordnung die Zustän-
digkeit für die Rechtshilfe im
Rahmen des Vollzugs von
Strafen und Massnahmen. _

5. Allgemeine Verfahrens-
regeln

§ 23
Belohnung

1 Belohnungen an Private für
deren Mitwirkung bei der Auf-
klärung von Straftaten oder bei
der Fahndung nach tatver-
dächtigen Personen, die aus
der Staatskasse zu bezahlen
sind, dürfen nur im Einver-
ständnis mit dem zuständigen
Departement ausgesetzt und
ausgerichtet werden.

2 Der Regierungsrat kann hier-
über Weisungen erlassen.

2 Der Regierungsrat kann dafür
Weisungen erlassen.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 24
Mitteilung an andere Behörden

1 Die urteilende Behörde teilt
rechtskräftige Entscheide, die
gestützt auf die Strafbestim-
mungen in der Tier- und Um-
weltschutzgesetzgebung er-
gangen sind, den hierfür zu-
ständigen Vollzugsbehörden
mit.

1 Die urteilende Behörde teilt
rechtskräftige Entscheide, die
gestützt auf die Strafbestim-
mungen in der Tier- und Um-
weltschutzgesetzgebung er-
gangen sind, den dafür zu-
ständigen Vollzugsbehörden
mit.

2 Sie teilt der zuständigen Be-
hörde Entscheide betreffend
Personen mit, die eine bewilli-
gungsbedürftige Tätigkeit ge-
mäss § 57 des Gesetzes über
die Gewährleistung der öffent-
lichen Sicherheit (Polizeige-
setz, PolG) vom 6. Dezember
20051 ausüben.

3 Die Staatsanwaltschaften in-
formieren andere Behörden
über Strafverfahren und Straf-
urteile, wenn diese für die Er-
füllung ihrer Aufgaben darauf
angewiesen sind und dieser
Mitteilung kein überwiegendes
privates Interesse entgegen-
steht.

3 Die Staatsanwaltschaften in-
formieren andere Behörden
über Strafverfahren und ver-
fahrensabschliessende Ent-
scheide, wenn diese für die Er-
füllung ihrer Aufgaben darauf
angewiesen sind und dieser
Mitteilung kein überwiegendes
privates Interesse entgegen-
steht.

1 SAR 531.200
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 25
Bekanntmachung von Entscheiden

Die öffentliche Bekanntma-
chung von Gerichtsentschei-
den erfolgt über das Amtsblatt.

Die öffentliche Bekanntma-
chung von Gerichtsentschei-
den erfolgt im Amtsblatt.

§ 26
Fristenlauf

Als Feiertage gemäss Art. 90
Abs. 2 StPO gelten Neujahr,
Berchtoldstag, Karfreitag, Os-
termontag, 1. Mai, Auffahrt,
Pfingstmontag, Fronleichnam,
1. August, Mariä Himmelfahrt,
Allerheiligen, Mariä Empfäng-
nis, Weihnachtstag und Ste-
phanstag.

6. Beweismittel

§ 27
Einvernahmen; Zuständigkeit

1 Einvernahmen der Staatsan-
waltschaft werden durch die
verfahrensleitende Staatsan-
wältin oder den verfahrenslei-
tenden Staatsanwalt durchge-
führt. Sie oder er kann Assis-
tenz-Staatsanwältinnen oder
Assistenz-Staatsanwälte mit
der Durchführung der Einver-
nahme betrauen.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2 Die verfahrensleitende
Staatsanwältin oder der ver-
fahrensleitende Staatsanwalt
kann durch die Oberstaatsan-
waltschaft bezeichnete Ange-
hörige der Polizeikorps mit der
Einvernahme von Zeuginnen
und Zeugen beauftragen.

3 Bei schweren Verbrechen
und Vergehen sind die wichti-
gen Beweiserhebungen und
Schlusseinvernahmen von der
zuständigen Staatsanwältin
oder vom zuständigen Staats-
anwalt vorzunehmen.

§ 28
Einvernahmen; Abklärungen der persönli-
chen Verhältnisse

Die kantonalen und kommuna-
len Behörden erteilen den
Strafverfolgungsbehörden un-
entgeltlich die notwendigen
Auskünfte über die persönli-
chen Verhältnisse der be-
schuldigten Person.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 29
Anforderungen an Sachverständige

§ 29
Ärztliche Untersuchung, Legalinspektion und
Legalobduktion

1 Der Regierungsrat bezeichnet
die ärztlichen Stellen, welche
die Untersuchung von Perso-
nen und Leichen, die Legalin-
spektion oder die Legalobduk-
tion vorzunehmen haben.

2 Er regelt das Verfahren durch
Verordnung.

2 Er regelt die Durchführung
der ärztlichen Untersuchung,
der Legalinspektion und der
Legalobduktion durch Verord-
nung.

7. Zwangsmassnahmen

§ 30
Zuständigkeit der Polizei

1 Folgende Zwangsmassnah-
men sind den Kaderangehöri-
gen der Kantonspolizei vorbe-
halten:
a) Anordnung der Fortdauer

der vorläufigen Festnahme
über drei Stunden nach
Art. 219 Abs. 5 StPO,

b) Anordnung der nicht inva-
siven Probenahmen für die
DNA-Analyse nach Art. 255
Abs. 2 lit. a StPO,

1 Folgende Zwangsmassnah-
men sind den Kaderangehöri-
gen der Kantonspolizei vorbe-
halten:
a) Anordnung der Fortdauer

der vorläufigen Festnahme
über drei Stunden gemäss
Art. 219 Abs. 5 StPO,

b) Anordnung der nicht inva-
siven Probenahmen für die
DNA-Analyse gemäss
Art. 255 Abs. 2 lit. a StPO,
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

c) Anordnung des Erstellens
eines DNA-Profils von Spu-
ren nach Art. 255 Abs. 2 lit.
b StPO,

d) Anordnung der Observation
im Ermittlungsverfahren
nach Art. 282 f. StPO,

e) Führung einer verdeckt er-
mittelnden Person nach
Art. 291 StPO.

c) Anordnung des Erstellens
eines DNA-Profils von Spu-
ren gemäss Art. 255 Abs. 2
lit. b StPO,

d) Anordnung der Observation
im Ermittlungsverfahren
gemäss den Art. 282 f.
StPO,

e) Führung einer verdeckt er-
mittelnden Person gemäss
Art. 291 StPO.

2 Der Regierungsrat bezeichnet
durch Verordnung die polizeili-
chen Kaderfunktionen, die die
Kompetenzen gemäss Ab-
satz 1 erhalten.

2 Der Regierungsrat bezeichnet
durch Verordnung die polizeili-
chen Kaderfunktionen, wel-
chen die Zuständigkeiten ge-
mäss Absatz 1 zukommen.

§ 31
Entschädigung von Privatpersonen

Der Staat haftet für den Scha-
den, den Private durch die Mit-
hilfe bei der Verfolgung oder
Verhaftung einer verdächtigen
oder zur Verhaftung ausge-
schriebenen Person erleiden.

Der Staat haftet für den Scha-
den, den Private durch die Mit-
hilfe bei der Verfolgung oder
der Verhaftung einer verdäch-
tigen oder zur Verhaftung aus-
geschriebenen Person er-
leiden.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 32
Vollzug der Untersuchungs- und Si-
cherheitshaft

1 Der Regierungsrat regelt
durch Verordnung die Rechte
und Pflichten der Inhaftierten,
ihre Beschwerdemöglichkeiten,
die Disziplinarmassnahmen
sowie die Aufsicht über die
Haftanstalten.

2 Die verhaftete Person ist be-
rechtigt, sich auf eigene Kos-
ten zu verpflegen.

3 Im Einverständnis mit der
verhafteten Person oder, falls
die öffentliche Sicherheit es
gebietet, auch gegen ihren Wil-
len, kann die Verfahrensleitung
die Durchführung der Untersu-
chungs- oder Sicherheitshaft in
einer Strafanstalt anordnen.

3 Im Einverständnis mit der
verhafteten Person oder, falls
die öffentliche Sicherheit es
gebietet, auch gegen ihren Wil-
len, kann die Verfahrensleitung
die Durchführung von Untersu-
chungs- oder Sicherheitshaft in
einer Strafanstalt anordnen.

§ 33
Schutz von Berufsgeheimnissen bei Über-
wachung

Die Zwangsmassnahmenrich-
terin oder der Zwangsmass-
nahmenrichter, die oder der
die geheime Überwachung ge-
nehmigt hat, leitet die Ausson-
derung der Berufsgeheimnisse
gemäss Art. 271 Abs. 1 StPO.

Das Zwangsmassnahmenge-
richt, das die geheime Über-
wachung genehmigt hat, leitet
die Aussonderung der Berufs-
geheimnisse gemäss Art. 271
Abs. 1 StPO.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

8. Vorverfahren

§ 34
Melde- und Anzeigepflicht

1 Mitarbeitende des Kantons
und der Gemeinden sind ver-
pflichtet, Verbrechen und
schwere Vergehen, von denen
sie in ihrer amtlichen Stellung
Kenntnis erhalten, der Staats-
anwaltschaft zu melden.

2 Die Angehörigen der Polizei-
korps von Kanton und Ge-
meinden haben alle strafbaren
Handlungen, von denen sie in
ihrer amtlichen Stellung
Kenntnis erhalten, sowie
Verbrechen und Vergehen,
von denen sie ausserhalb ihrer
amtlichen Tätigkeit Kenntnis
erhalten, anzuzeigen.

2 _ Angehörige der Polizeikorps
von Kanton und Gemeinden
haben alle strafbaren Hand-
lungen, von denen sie in ihrer
amtlichen Stellung Kenntnis
erhalten, sowie Verbrechen
und Vergehen, von denen sie
ausserhalb ihrer amtlichen Tä-
tigkeit Kenntnis erhalten, an-
zuzeigen.

3 Die Melde- und Anzeigepflicht
entfällt, wenn der pflichtigen
Person das Zeugnisverweige-
rungsrecht gemäss Art. 168 ff.
StPO zusteht.

3 Die Melde- und Anzeigepflicht
entfällt, wenn der pflichtigen
Person das Zeugnisverweige-
rungsrecht gemäss den Art.
168 ff. StPO zusteht.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

4 Bei kinderschutzrelevanten
Straftaten können die melde-
pflichtigen Mitarbeitenden des
Kantons und der Gemeinden
auf die Meldung verzichten,
wenn kein klarer Tatverdacht
besteht und sie eine vom Re-
gierungsrat bezeichnete Fach-
stelle für Kinderschutz infor-
mieren. Die Fachstelle berät
die anfragende Person auch in
der Frage der Notwendigkeit
und des Zeitpunkts einer Mel-
dung. Die Mitglieder der Fach-
stelle unterstehen in diesen
Fällen nicht der Meldepflicht.

§ 35
Abschluss des Vorverfahrens

Verfügungen der Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte
betreffend die Nicht-
anhandnahme, die Sistierung
und die Einstellung des Ver-
fahrens sind von der Ober-
staatsanwaltschaft zu geneh-
migen.

Verfügungen der Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte
betreffend _ Nichtanhandnah-
me, _ Sistierung und _ Einstel-
lung des Verfahrens sind von
der Oberstaatsanwaltschaft zu
genehmigen.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

9. Besondere Verfahren

§ 36
Strafbefehlsverfahren; Zuständigkeit

1 Die Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte erlassen die
Strafbefehle.

2 Die Leitung der Oberstaats-
anwaltschaft bezeichnet die
Assistenz-Staatsanwältinnen
und Assistenz-Staatsanwälte,
die namens einer Staatsan-
waltschaft Strafbefehle für
Übertretungen oder Vergehen
erlassen können.

3 Die Oberstaatsanwaltschaft
kann Einsprachen gegen
Strafbefehle erheben.

§ 37
Übertretungsstrafverfahren

Für Strafbefehle der Gemein-
deräte und anderer Verwal-
tungsbehörden für Zuwider-
handlungen gegen kantonale
Strafbestimmungen gelten die
Verfahrensbestimmungen
nach Art. 355–357 StPO sinn-
gemäss, sofern keine kanto-
nalrechtliche Spezialbestim-
mung abweichende Regeln
festlegt.

Für Strafbefehle der Gemein-
deräte und anderer Verwal-
tungsbehörden für Zuwider-
handlungen gegen kantonale
Strafbestimmungen gelten die
Verfahrensbestimmungen ge-
mäss den Art. 355–357 StPO
sinngemäss, wenn keine kan-
tonalrechtliche Spezialbestim-
mung abweichende Regeln
festlegt.
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Entwurf des Regierungs-
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Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 38
Bussenerhebung durch die Polizei

1 Der Regierungsrat kann
durch Verordnung Polizeiorga-
ne ermächtigen, bei bestimm-
ten, geringfügigen Übertretun-
gen von Polizeivorschriften
eine Busse von maximal
Fr. 300.– unter Einräumung
einer Bedenkfrist zu verhängen
oder, wenn die betroffene Per-
son einverstanden ist, sofort
gegen Quittung zu erheben.

2 Die Gemeinderäte können im
Bereich der Strafbestimmun-
gen von kommunalen Regle-
menten einen Bussenkatalog
erlassen, der ihre Polizeiorga-
ne ermächtigt, die festgesetz-
ten Bussen unter Einräumung
einer Bedenkfrist zu verhän-
gen, oder, wenn die betroffene
Person einverstanden ist, so-
fort gegen Quittung zu erhe-
ben. Die maximale Bussenhö-
he beträgt Fr. 300.–.

2 _ Gemeinderäte können im
Bereich der Strafbestimmun-
gen von kommunalen Regle-
menten einen Bussenkatalog
erlassen, der ihre Polizeiorga-
ne ermächtigt, die festgesetz-
ten Bussen unter Einräumung
einer Bedenkfrist zu verhän-
gen, oder, wenn die betroffene
Person einverstanden ist, so-
fort gegen Quittung zu erhe-
ben. Die maximale Bussenhö-
he beträgt Fr. 300.–.

3 Sind mehrere geringfügige
Übertretungen gleichzeitig zu
ahnden, beträgt die maximale
Bussenhöhe für alle Übertre-
tungen höchstens Fr. 600.–.
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Entwurf des Regierungs-
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Ergebnis der 2. Beratung
vom …

4 Die Einleitung eines ordentli-
chen Strafverfahrens bleibt in
allen Fällen vorbehalten.

§ 39
Nachträgliche Entscheide

1 Das Präsidium des Gerichts,
welches das erstinstanzliche
Urteil gefällt hat, ist für folgen-
de selbstständige nachträgli-
che Entscheide zuständig:
a) Verlängerung der Probezeit

gemäss Art. 62 Abs. 4 und
64a Abs. 2 StGB,

b) Verlängerung der ambulan-
ten Massnahme gemäss
Art. 63 Abs. 4 StGB,

c) Zusprechung eingezogener
Vermögenswerte zuguns-
ten der geschädigten Per-
son gemäss Art. 73 Abs. 3
StGB,

d) Verlängerung der Bewäh-
rungshilfe oder Weisungen
gemäss Art. 87 Abs. 3
StGB,

e) Verlängerung der Probe-
zeit, Aufhebung oder Neu-
anordnung der Bewäh-
rungshilfe sowie Änderung,
Aufhebung oder Neuertei-
lung von Weisungen ge-
mäss Art. 95 Abs. 4 StGB,

1 Das Präsidium des Gerichts,
welches das erstinstanzliche
Urteil gefällt hat, ist für folgen-
de selbstständige nachträgli-
che Entscheide zuständig:
a) Verlängerung der Probezeit

gemäss den Art. 62 Abs. 4
und 64a Abs. 2 StGB,
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zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

f) Anordnung der Bussenvoll-
streckung bei Nichtleistung
der gemeinnützigen Arbeit
gemäss Art. 107 Abs. 3
StGB.

2 Sieht das Strafgesetzbuch
selbstständige nachträgliche
Entscheide auf Antrag der Voll-
zugsbehörde vor, vertritt die
Staatsanwaltschaft die Sache
vor den zuständigen strafrich-
terlichen Behörden. Betrifft ein
solcher nachträglicher Ent-
scheid einen Strafbefehl, ent-
scheidet die Staatsanwalt-
schaft selber über den Antrag
der Vollzugsbehörde.

3 Haben Verwaltungsbehörden
eine Busse oder eine Geldstra-
fe ausgesprochen, wird diese
nicht bezahlt und ist sie auf
dem Betreibungsweg unein-
bringlich, überweisen sie die
Akten der Staatsanwaltschaft.
Diese beantragt dem Einzelge-
richt die Ausfällung einer Er-
satzfreiheitsstrafe.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

10. Rechtsmittel

§ 40
Legitimation der Staatsanwaltschaft

§ 40

1 Die zuständige Staatsanwäl-
tin und der zuständige Staats-
anwalt können die kantonalen
Rechtsmittel und die Bundes-
rechtsmittel ergreifen.

1 Die zuständige Staatsanwäl-
tin oder der zuständige Staats-
anwalt können die kantonalen
Rechtsmittel und die Bundes-
rechtsmittel ergreifen.

2 Dasselbe Recht steht der
Oberstaatsanwaltschaft zu.
Macht sie von ihrem Recht
Gebrauch, vertritt sie den Fall
vor der Rechtsmittelinstanz.

3 Die zuständige Staatsanwäl-
tin oder der zuständige Staats-
anwalt verlangt eine schriftli-
che Urteilsbegründung, wenn
das Gericht eine stationäre
oder ambulante therapeutische
Massnahme ausgesprochen
hat und die Vollzugsbehörde
für den korrekten Vollzug der
Massnahme und die Beurtei-
lung der Gefährlichkeit der
verurteilten Person Kenntnis
von den Überlegungen des
Gerichts haben muss.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

11. Kosten

§ 41
Verfahrens- und Parteikosten

1 Der Grosse Rat regelt durch
Dekret die Bemessung der
Gebühren für Verfügungen und
Entscheide der Strafbehörden
sowie der Parteikosten.

2 Die Gerichtskosten dürfen die
Rechtsverfolgung, insbesonde-
re im Rechtsmittelverfahren,
nicht unangemessen erschwe-
ren.

12. Vollstreckung

12.1. Allgemeine Bestim-
mungen

§ 42
Aufschub und Unterbruch

1 Der Vollzug der Freiheitsstra-
fen und freiheitsentziehenden
Massnahmen ist aufzuschie-
ben oder zu unterbrechen,
wenn
a) die Strafe wegen psychi-

schen Störungen der verur-
teilten Person nicht zweck-
mässig vollzogen werden
kann,

1 Der Vollzug von Freiheitsstra-
fen und freiheitsentziehenden
Massnahmen ist aufzuschie-
ben oder zu unterbrechen,
wenn
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

b) mit dem Vollzug wegen
Krankheit Gefahr für die
verurteilte Person oder für
eine Schwangere Gefahr
für sie oder ihr Kind ver-
bunden wäre.

2 Im Übrigen ist ein Aufschub
oder ein Unterbruch des Voll-
zugs aus wichtigen Gründen
zulässig.

3 Der Aufschub oder Unter-
bruch des Vollzugs ist ausge-
schlossen bei Gemeingefähr-
lichkeit der verurteilten Person.

3 Der Aufschub oder der Un-
terbruch des Vollzugs ist aus-
geschlossen bei Gemeinge-
fährlichkeit der verurteilten
Person.

§ 43
Bedingte Entlassung

1 Die Prüfung der bedingten
Entlassung erfolgt von Amtes
wegen.

2 Die Leitung der Anstalt oder
Einrichtung unterbreitet der
Entlassungsbehörde rechtzei-
tig und unaufgefordert Bericht
und Antrag über die bedingte
Entlassung.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 44
Sicherheitshaft bei Rückversetzung

1 Um der dringenden Gefahr
von Straftaten gemäss Art. 64
Abs. 1 StGB zu begegnen,
kann die Vollzugsbehörde in
Fällen von Art. 62a Abs. 3, 63b
Abs. 3, 64a Abs. 3, 64c Abs. 4
und 95 Abs. 5 StGB der
Staatsanwaltschaft beantra-
gen, die betroffene Person zur
Verhaftung auszuschreiben
und dem Zwangsmassnah-
mengericht zur Anordnung der
Sicherheitshaft zu überweisen,
wenn die Rückversetzung in
den Straf- oder Massnahmen-
vollzug beziehungsweise eine
entsprechende Anordnung
ernsthaft zu erwarten ist.

2 Die Vollzugsbehörde übergibt
der Staatsanwaltschaft zu-
sammen mit dem begründeten
Antrag alle notwendigen Voll-
zugsakten.

3 Im Übrigen gelten die Vor-
schriften über die Untersu-
chungs- und Sicherheitshaft
(Art. 220–240 StPO) sinnge-
mäss.

3 Im Übrigen gelten die Vor-
schriften über die Untersu-
chungs- und Sicherheitshaft
gemäss den _ Art. 220–240
StPO _ sinngemäss.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 45
Geldstrafen, Bussen, Verfügung über einge-
zogene und verfallene Gegenstände

1 Die von den kantonalen Be-
hörden verhängten Geldstra-
fen, Bussen, eingezogenen
Gegenstände, verfallen erklär-
ten Geschenke und anderen
Zuwendungen fallen, vorbe-
hältlich Art. 73 StGB und der
Bestimmungen des Bundesge-
setzes über die Teilung einge-
zogener Vermögenswerte
(TEVG) vom 19. März 2004,
dem Kanton zu (Art. 374
StGB). Hat eine Gemeindebe-
hörde Anzeige erstattet, fällt
der Gemeinde die Hälfte der
Busseneinnahmen aus Straf-
befehlen zu. Die Abrechnung
über den Gemeindeanteil er-
folgt am Ende des Kalender-
jahrs.

1 Die von den kantonalen Be-
hörden verhängten Geldstra-
fen, Bussen, eingezogenen
Gegenstände, verfallen erklär-
ten Geschenke und anderen
Zuwendungen fallen, vorbe-
hältlich Art. 73 StGB und der
Bestimmungen des Bundesge-
setzes über die Teilung einge-
zogener Vermögenswerte
(TEVG) vom 19. März 20041,
gemäss Art. 374 StGB dem
Kanton zu _. Hat eine Ge-
meindebehörde Anzeige er-
stattet, fällt der Gemeinde die
Hälfte der Busseneinnahmen
aus Strafbefehlen zu. Die Ab-
rechnung über den Gemeinde-
anteil erfolgt am Ende des Ka-
lenderjahrs.

2 Die eingezogenen Gegens-
tände sind der Staatsanwalt-
schaft abzuliefern. Sie trifft die
sachgemässen Verfügungen.

2 _ Eingezogene Gegenstände
sind der Staatsanwaltschaft
abzuliefern. Sie trifft die sach-
gemässen Verfügungen.

1 SR 312.4
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

3 Die Oberstaatsanwaltschaft
ist, gestützt auf die Bestim-
mungen des TEVG, die zu-
ständige Behörde für
die Stellungnahmen und In-
formationen zuhanden der
Bundesbehörden, die Gel-
tendmachung von Rückerstat-
tungsansprüchen und das Ein-
legen von Rechtsmitteln.

3 Die Oberstaatsanwaltschaft
ist gemäss TEVG _ die zu-
ständige Behörde für _ Stel-
lungnahmen und Informationen
zuhanden der Bundesbehör-
den, die Geltendmachung von
Rückerstattungsansprüchen
und das Einlegen von Rechts-
mitteln.

4 Die Verwertung von Gegen-
ständen kann auf dem Weg
des freihändigen Verkaufs
oder der öffentlichen Verstei-
gerung erfolgen.

§ 46
Verordnung über den Vollzug

1 Der Straf- und Massnahmen-
vollzug wird im Übrigen durch
Verordnung des Regierungs-
rats geregelt. Der Regierungs-
rat erlässt insbesondere Be-
stimmungen über die Führung
der Anstalten und Einrichtun-
gen sowie über die Rechte und
Pflichten der eingewiesenen
Personen, unter Beachtung
der vom Ministerkomitee des
Europarats beschlossenen
Mindestgrundsätze für die Be-
handlung der Gefangenen,
sowie folgender Leitsätze:

1 Im Übrigen regelt der Regie-
rungsrat den Straf- und Mass-
nahmenvollzug _ durch Ver-
ordnung _ . Er erlässt insbe-
sondere Bestimmungen über
die Führung der Anstalten und
Einrichtungen sowie über die
Rechte und Pflichten der ein-
gewiesenen Personen, unter
Beachtung der vom Minister-
komitee des Europarats be-
schlossenen Mindestgrundsät-
ze für die Behandlung der Ge-
fangenen, sowie folgender
Leitsätze:
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

1. Bei längerem Freiheitsent-
zug ist am Anfang und
allenfalls auch später abzu-
klären, welche Förde-
rungsmassnahmen und
Behandlungen zur Errei-
chung des Vollzugsziels
eingesetzt werden können
(Vollzugsplan).

2. Das für die Leistung zuge-
wiesener Arbeit ausgerich-
tete Arbeitsentgelt (Art. 83
StGB) ist für besondere
Bedürfnisse während des
Anstaltsaufenthalts sowie
nach Möglichkeit zur Erfül-
lung finanzieller Verpflich-
tungen und zur Bildung ei-
ner Rücklage zu verwen-
den.

3. Der Verkehr mit der Aus-
senwelt, insbesondere mit
den Angehörigen und ande-
ren geeigneten Personen,
ist zu fördern; wenn es ver-
antwortbar ist, wird er ohne
Überwachung gestattet.
Behördenmitglieder, Vor-
münder, Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter so-
wie Seelsorgerinnen und
Seelsorger können mit den
Eingewiesenen in der Regel
unbeaufsichtigt verkehren.

a) Bei längerem Freiheitsent-
zug ist am Anfang und
allenfalls auch später abzu-
klären, welche Förde-
rungsmassnahmen und
Behandlungen zur Errei-
chung des Vollzugsziels
eingesetzt werden können
(Vollzugsplan).

b) Das für die Leistung zuge-
wiesener Arbeit ausgerich-
tete Arbeitsentgelt gemäss
_ Art. 83 StGB _ ist für be-
sondere Bedürfnisse wäh-
rend des Anstaltsaufent-
halts sowie nach Möglich-
keit zur Erfüllung finanziel-
ler Verpflichtungen und zur
Bildung einer Rücklage zu
verwenden.

c) Der Verkehr mit der Aus-
senwelt, insbesondere mit
den Angehörigen und an-
deren geeigneten Perso-
nen, ist zu fördern; wenn es
verantwortbar ist, wird er
ohne Überwachung gestat-
tet. Behördenmitglieder,
Vormünder, Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter
sowie Seelsorgerinnen und
Seelsorger können mit den
Eingewiesenen in der Re-
gel unbeaufsichtigt verkeh-
ren.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

4. Schuldhafte Pflichtverlet-
zungen der eingewiesenen
Person werden mit Arrest
bis zu 20 Tagen oder ande-
ren durch Verordnung fest-
gelegten Disziplinarstrafen
oder Disziplinarmassnah-
men geahndet. Die diszipli-
narische Bestrafung ist auf
die Erreichung des Voll-
zugszwecks auszurichten.
Die Frist für Beschwerden
gegen Disziplinarentschei-
de beträgt drei Tage.

d) Schuldhafte Pflichtverlet-
zungen der eingewiesenen
Person werden mit Arrest
bis zu 20 Tagen oder ande-
ren durch Verordnung fest-
gelegten Disziplinarstrafen
oder Disziplinarmassnah-
men geahndet. Die diszipli-
narische Bestrafung ist auf
die Erreichung des Voll-
zugszwecks auszurichten.
Die Frist für Beschwerden
gegen Disziplinarentschei-
de beträgt drei Tage.

2 Der Regierungsrat kann
durch Verordnung vom Bund
zugelassene Vollzugsformen
einführen und regeln.

§ 47
Medizinische Behandlungen

1 Medizinische Behandlungen
oder andere medizinisch indi-
zierte Vorkehren bedürfen der
Zustimmung der gefangenen
Person. Sie werden in einer
Klinik durchgeführt, wenn die
Art der Behandlungen dies er-
fordert und die öffentliche Si-
cherheit nicht gefährdet ist.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2 Ohne Zustimmung oder ge-
gen den Willen der gefange-
nen Person dürfen medizini-
sche Behandlungen oder an-
dere medizinisch indizierte
Vorkehren nur durchgeführt
werden, wenn
a) eine richterlich angeordnete

Massnahme gemäss Art.
59, 60 oder 64 StGB zu
vollziehen ist und sie mit
dem konkreten Massnah-
mezweck vereinbar sind,
oder

b) die gefangene Person auf-
grund einer Krankheit nicht
urteilsfähig ist, sich selbst
oder Dritte in schwerer
Weise gefährdet und die
notwendige Fürsorge auf
andere Weise nicht gewähr-
leistet werden kann.

2 Ohne Zustimmung oder ge-
gen den Willen der gefange-
nen Person dürfen medizini-
sche Behandlungen oder an-
dere medizinisch indizierte
Vorkehren nur durchgeführt
werden, wenn
a) eine richterlich angeordnete

Massnahme gemäss den
Art. 59, 60 oder 64 StGB zu
vollziehen ist und sie mit
dem konkreten Massnah-
mezweck vereinbar sind, _

b) die gefangene Person auf-
grund einer Krankheit nicht
urteilsfähig ist, sich selbst
oder Dritte in schwerer
Weise gefährdet und die
notwendige Fürsorge auf
andere Weise nicht ge-
währleistet werden kann.

3 Der Entscheid über die
Durchführung von Zwangs-
massnahmen obliegt aus-
schliesslich der Fachärztin
oder dem Facharzt. Die er-
mächtigten Personen sind vom
zuständigen Departement na-
mentlich zu bezeichnen.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

4 Vor dem Entscheid ist die ge-
fangene Person von der er-
mächtigten Person anzuhören,
wenn keine Gefahr im Verzug
liegt. Der Entscheid ist der ge-
fangenen Person auch nach
mündlicher Mitteilung von der
Fachärztin oder vom Facharzt
mit Begründung und Rechts-
mittelbelehrung schriftlich zu
eröffnen, unter Mitteilung an
die einweisende Behörde und
an die Kantonsärztin oder den
Kantonsarzt. Die Kantonsärztin
oder der Kantonsarzt führt ein
entsprechendes Verzeichnis.

5 Der Entscheid über die
Durchführung von Zwangs-
massnahmen kann innert 10
Tagen mit Beschwerde beim
Verwaltungsgericht angefoch-
ten werden. Die Beschwerde
hat nur aufschiebende Wir-
kung, wenn das Verwaltungs-
gericht diese verfügt. Es gelten
keine Gerichtsferien.

§ 48
Bewährungshilfe und freiwillige soziale
Betreuung

1 Die Bewährungshilfe und die
freiwillige soziale Betreuung
umfassen die
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

a) Ausübung der Bewäh-
rungshilfe gemäss dem
Schweizerischen Strafge-
setzbuch,

b) Betreuung von inhaftierten
erwachsenen Personen und
ihren Angehörigen, nament-
lich die Milderung uner-
wünschter Nebenwirkungen
des Strafverfahrens, die Er-
leichterung der Wiederein-
gliederung durch die plan-
mässige Vorbereitung der
Entlassung sowie die Hilfe
bei der Regelung der finan-
ziellen Verhältnisse.

2 Der Regierungsrat regelt die
Ausgestaltung von Organisati-
on und Ausübung der Bewäh-
rungshilfe und der freiwilligen
sozialen Betreuung durch Ver-
ordnung.

2 Der Regierungsrat regelt
durch Verordnung die Ausges-
taltung von Organisation und
Ausübung der Bewährungshil-
fe und der freiwilligen sozialen
Betreuung _ .
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 49 (neu)
Information am Vollzug mitwirkender Dritter

1 Die Vollzugsbehörde und die
Bewährungshilfe informieren
Personen, Institutionen und
Amtsstellen, die mit der Be-
handlung, Betreuung oder
Kontrolle von Personen im
Straf- oder Massnahmenvoll-
zug betraut sind, soweit diese
für die korrekte Aufgabenerfül-
lung darauf angewiesen sind.

2 Der Regierungsrat bezeich-
net durch Verordnung diejeni-
ge vorgesetzte Person, die für
die schriftliche Ermächtigung
zur Information zuständig ist.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 49
Information an Private

§ 50

1 Opfer gemäss Art. 1 des
Bundesgesetzes über die Hilfe
an Opfern von Straftaten (Op-
ferhilfegesetz, OHG) vom
4. Oktober 1991 werden auf
begründetes schriftliches Ge-
such hin informiert:
a) im Voraus über den Zeit-

punkt und die Dauer eines
Urlaubs oder einer Voll-
zugsunterbrechung sowie
die vorzeitige oder definitive
Entlassung der gefangenen
Person, und

b) über eine Flucht der gefan-
genen Person und deren
Beendigung.

1 Opfer gemäss Art. 1 des
Bundesgesetzes über die Hilfe
an Opfern von Straftaten (Op-
ferhilfegesetz, OHG) vom
4. Oktober 19911 werden auf
begründetes schriftliches Ge-
such hin informiert:
a) im Voraus über _ Zeitpunkt

und _ Dauer eines Urlaubs
oder einer Vollzugsunter-
brechung sowie die vorzei-
tige oder definitive Entlas-
sung der gefangenen Per-
son, und

b) über eine Flucht der gefan-
genen Person und deren
Beendigung.

2 Andere Personen werden
gemäss Absatz 1 informiert,
wenn sie ein schutzwürdiges
Interesse an der Information
nachweisen können.

3 Die Vollzugsbehörde kann die
Information an Private verwei-
gern, wenn bei der gefangenen
Person überwiegende Ge-
heimhaltungsinteressen beste-
hen.

1 SR 312.5
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

4 Die gefangene Person wird
über die Information an Private
in Kenntnis gesetzt.

12.2. Kosten

§ 50
Freiheitsstrafen

§ 51

1 Die Kosten des Vollzugs der
Freiheitsstrafen, unter Ein-
schluss der Kosten der auf die
Strafe angerechneten Unter-
suchungshaft, trägt der Staat.
Die Berechtigung der verhafte-
ten Person, sich in der Unter-
suchungshaft auf eigene Kos-
ten zu verpflegen, bleibt vor-
behalten.

2 Das zuständige Departement
verpflichtet die verurteilte Per-
son nach Massgabe ihrer Ver-
mögens- und Einkommensver-
hältnisse ganz oder teilweise
zum Ersatz, wenn sie eine ihr
zugewiesene Arbeit verweigert
oder ausserhalb der Voll-
zugseinrichtung arbeitet.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

3 Wird ein Urteil tageweise
oder in Form der Halbgefan-
genschaft oder in einem Ar-
beits- beziehungsweise Ar-
beits- und Wohnexternat voll-
zogen, hat die verurteilte Per-
son einen vom Regierungsrat
festzulegenden, von der Voll-
zugsinstitution unabhängigen
Kostenanteil pro Vollzugstag
zu tragen.

§ 51
Massnahmen (Art. 59–61 und 63 StGB)

§ 52

Die Vollzugskosten von Be-
handlungsmassnahmen wer-
den wie folgt gedeckt:
a) entsprechende Versiche-

rungsleistungen sind stets
für Kosten des Massnah-
menvollzugs zu verwenden,

b) die betroffene Person, die
eine ihr zugewiesene Arbeit
verweigert, hat einen nach
Massgabe ihrer Vermö-
gens- und Einkommensver-
hältnisse angemessenen
Beitrag zu leisten. Die Gel-
tendmachung der Beiträge
obliegt dem zuständigen
Departement,
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

c) die nach Abzug der Leis-
tungen gemäss Litera a und
b verbleibenden Vollzugs-
kosten bezahlt der Kanton.
Vorbehalten bleiben allfälli-
ge Beiträge des Bundes.

§ 52
Verwahrung (Art. 64 StGB)

§ 53

Für die Kosten der Verwah-
rung gemäss Art. 64 StGB gilt
§ 50 sinngemäss.

Für die Kosten der Verwah-
rung gemäss Art. 64 StGB gilt
§ 51 sinngemäss.

12.3. Strafregister

§ 53
Zuständigkeit

§ 54

Kantonale Koordinationsstelle
für die Bearbeitung der Daten
im Strafregister gemäss
Art. 367 Abs. 5 StGB ist die
Oberstaatsanwaltschaft.

§ 54
Verordnung

§ 55

Der Regierungsrat regelt durch
Verordnung die Zusammenar-
beit der kantonalen Behörden,
die gemäss Art. 367 Abs. 1
StGB im Strafregister Perso-
nendaten über Verurteilungen
bearbeiten, und die Aufgaben
der Koordinationsstelle.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

13. Übergangs- und
Schlussbestimmungen

§ 55
Organisation

§ 56

1 Die Bezirksämter nehmen un-
ter der Leitung der Staatsan-
waltschaften für die Bezirke
weiterhin Funktionen der Straf-
verfolgungsbehörden wahr. Im
Rahmen dieser Tätigkeit sind
sie organisatorisch Teil der
Staatsanwaltschaften für die
Bezirke.

2 Der Regierungsrat bestimmt
die Dauer der organisatori-
schen Übergangslösung.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 56
Personal

§ 57

1 Die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes in der
Strafverfolgung tätigen Perso-
nen können bei entsprechen-
der Eignung folgende Funktio-
nen ausüben:
a) Bezirksamtmann sowie Be-

zirksamtmann-Stellver-
treterin und -Stellvertreter:
Staatsanwältin oder Staats-
anwalt. Die Oberstaatsan-
waltschaft legt deren Auftre-
tensbefugnisse vor den Ge-
richten fest,

b) kantonale Untersuchungs-
richterin und Untersu-
chungsrichter: Staatsanwäl-
tin oder Staatsanwalt,

c) Untersuchungsrichterin und
Untersuchungsrichter der
Bezirke: Assistenz-Staats-
anwältin oder Assistenz-
Staatsanwalt. Bei besonde-
rer Eignung und entspre-
chender spezifischer fachli-
cher Weiterbildung können
sie vom Regierungsrat als
Staatsanwältin oder Staats-
anwalt angestellt werden.
Die Oberstaatsanwaltschaft
legt deren Auftretensbefug-
nisse vor den Gerichten
fest.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2 Die vom Volk oder vom Gros-
sen Rat gewählten Amtsper-
sonen haben für die Dauer der
im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes laufenden
Amtsperiode Anspruch auf die
gleiche Entlöhnung wie nach
altem Recht, wenn für die von
ihnen neu übernommene
Funktion neurechtlich ein tiefe-
rer Lohn vorgesehen ist. Ist der
Lohn für die neu übernomme-
ne Funktion höher, gilt dieser.

§ 57
Publikation und Inkrafttreten

§ 58

Dieses Gesetz ist nach unbe-
nütztem Ablauf der Referen-
dumsfrist beziehungsweise
nach Annahme durch das Volk
in der Gesetzessammlung zu
publizieren. Der Regierungsrat
bestimmt den Zeitpunkt des
Inkrafttretens.

1 Dieses Gesetz ist nach un-
benütztem Ablauf der Refe-
rendumsfrist beziehungsweise
nach Annahme durch das Volk
in der Gesetzessammlung zu
publizieren. Der Regierungsrat
bestimmt den Zeitpunkt des
Inkrafttretens.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2 § 4 dieses Gesetzes ist in der
Gesetzessammlung zu publi-
zieren und tritt am 1. Mai 2010
in Kraft. Er untersteht nach den
Voraussetzungen der Kan-
tonsverfassung der nachträgli-
chen Volksabstimmung.

(Abs. 2 erfordert gemäss § 37
Abs. 1 GVG die Zustimmung
der Mehrheit aller Mitglieder
des Grossen Rats.)

II.

1.
Das Gesetz über die politi-
schen Rechte (GPR) vom
10. März 19921 wird wie folgt
geändert:

§ 9 Abs. 3

3 Sind beide durch zwingende
Gründe an der Ausübung des
Amtes verhindert, bezeichnet
das zuständige Departement
den Friedensrichter oder Statt-
halter eines anderen Kreises
als vorsitzende Person.

3 Sind beide durch zwingende
Gründe an der Ausübung des
Amtes verhindert, bezeichnet
das zuständige Departement
den Friedensrichter oder den
Statthalter eines anderen Krei-
ses als vorsitzende Person.

1 AGS Bd. 14 S. 169; 1997 S. 376; 2000 S. 84; 2002 S. 339; 2006 S. 106, 314; 2007 S. 317; 2008 S. 354, 414, 477 (SAR 131.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 13 Ziff. 2 lit. a

Die Wahlen und Abstimmun-
gen sind gemeindeweise vor-
zunehmen und werden wie
folgt angeordnet:
2. Vom zuständigen Depar-

tement
a) die Ersatzwahlen für

Behörden der Kreise;

§ 25 und Marginalie
Genehmigung und Prüfung

1 Für die Genehmigung des
Protokolls sind zuständig der
a) Grosse Rat bei Regie-

rungsrats- und Grossrats-
wahlen;

b) Regierungsrat bei Stände-
ratswahlen und kantonalen
Abstimmungen.

1 Für die Genehmigung des
Protokolls sind zuständig
a) der Grosse Rat bei Regie-

rungsrats- und Grossrats-
wahlen;

b) der Regierungsrat bei Stän-
deratswahlen und kantona-
len Abstimmungen.

2 Bei den übrigen Wahlen ent-
fällt die Genehmigung. Das
zuständige Departement kann
durch Stichproben die Ergeb-
nisse in den Gemeinden über-
prüfen.

2 Bei den übrigen Wahlen und
Abstimmungen entfällt die Ge-
nehmigung. Das zuständige
Departement kann durch
Stichproben die Ergebnisse in
den Gemeinden überprüfen.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 26

1 Die Ergebnisse der eidge-
nössischen und kantonalen
Wahlen und Abstimmungen
sowie die Ergebnisse der Be-
zirks- und Kreiswahlen sind
durch die Staatskanzlei im
Amtsblatt zu veröffentlichen.

2 Die Veröffentlichung der Er-
gebnisse der Gemeindewahlen
und Gemeindeabstimmungen
ist von den Wahlbüros im
durch die Gemeindeordnung
bezeichneten Publikationsor-
gan vorzunehmen.

§ 27 Ziff. 2 lit. a

Im Mehrheitswahlverfahren
werden gewählt
2. im Wahlkreis des Bezirks

a) Aufgehoben.

§ 32 Abs. 3

3 Die Anmeldungen müssen
bei Gemeindewahlen bei der
Gemeindekanzlei zuhanden
des Wahlbüros und bei übrigen
Wahlen bei der Staatskanzlei
jeweils bis spätestens
12.00 Uhr eintreffen.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 34 Abs. 2 lit. b und c

2 Die Ziehung des Loses ob-
liegt
b) bei Bezirks- und Kreiswah-

len der Vorsteherin oder
dem Vorsteher des zustän-
digen Departements;

c) Aufgehoben.

§ 36 Abs. 1

1 Will eine gewählte Person
während der Amtsdauer zu-
rücktreten, hat sie dies der für
die Genehmigung des Wahl-
protokolls zuständigen Behör-
de oder dem zuständigen De-
partement schriftlich und be-
gründet bekannt zu geben.

§ 63 Abs. 2

2 Erweist sich das Gesuch als
gerechtfertigt, erfolgt die
Nachprüfung und Nachzählung
durch das zuständige Depar-
tement. Das Untersuchungser-
gebnis ist für die Ermittlung
des betreffenden Wahl- oder
Abstimmungsresultats mass-
gebend und wird den Gesuch-
stellerinnen und Gesuchstel-
lern mitgeteilt.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2.
Das Unvereinbarkeitsgesetz
vom 29. November 19831 wird
wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 2 lit. b und c

2 Der gleiche Verwandtenaus-
schluss gilt auch zwischen
b) Aufgehoben.
c) Aufgehoben.

§ 4 lit. b

Dem Grossen Rat können
nicht angehören:
b) Aufgehoben.

§ 5 Abs. 1 lit. c

1 Das Amt als Gemeinderat
sowie die Tätigkeit des Ge-
meindeschreibers und dessen
Stellvertreters können nicht
gleichzeitig ausüben:
c) der Friedensrichter und

sein Statthalter.

1 AGS Bd. 11 S. 213; 2005 S. 199; 2006 S. 106; 2007 S. 317; 2008 S. 355 (SAR 150.300)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

3.
Das Gesetz über die Geset-
zessammlungen und das
Amtsblatt (Publikationsgesetz,
PuG) vom 30. August 19941

wird wie folgt geändert:

§ 11 Abs. 1 Einleitungssatz
und lit. c, Abs. 1 lit. d (neu),
Abs. 3

§ 11 Abs. 1 Einleitungssatz

1 Jede Person kann auf der
Staatskanzlei

c) die Aargauische Gesetzes-
sammlung sowie die Sys-
tematische Sammlung des
Aargauischen Rechts ein-
sehen;

d) den vollständigen Text der
Erlasse und Verträge, die
durch Verweisung gemäss
§ 9 veröffentlicht wurden,
einsehen.

1 Jede Person kann auf der
Staatskanzlei und den Be-
zirksgerichten

(Rest gegenüber dem gelten-
den Recht unverändert)

3 Aufgehoben.

1 AGS 1995 S. 167 (SAR 150.500)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

4.
Das Gesetz über die Informati-
on der Öffentlichkeit, den Da-
tenschutz und das Archivwe-
sen (IDAG) vom 24. Oktober
20061 wird wie folgt geändert:

§ 42

Verfolgung und Beurteilung der
Widerhandlungen richten sich
nach den Vorschriften des
Strafprozessrechts.

5.
Das Grossratswahlgesetz (Ge-
setz über die Wahl des Gros-
sen Rates) vom 8. März 19882

wird wie folgt geändert:

§ 6

Die Stimmberechtigten des
Wahlkreises können die Wahl-
vorschläge und die Namen der
Unterzeichner bei der Staats-
kanzlei einsehen.

§ 7 Abs. 3

3 Aufgehoben.

1 AGS 2008 S. 47 (SAR 150.700)
2 AGS Bd. 12 S. 679; Bd. 14 S. 189; 2000 S. 89; 2004 S. 120; 2008 S. 71, 355 (SAR 152.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 15

Beschwerden gegen das
Wahlverfahren sind innert
3 Tagen nach der Veröffentli-
chung des Wahlergebnisses
bei der Staatskanzlei zuhan-
den des Verwaltungsgerichts
einzureichen.

6.
Das Organisationsgesetz (Ge-
setz über die Organisation des
Regierungsrates und der kan-
tonalen Verwaltung) vom
26. März 19851 wird wie folgt
geändert:

§ 38 und Marginalie
Grundbuchämter und Nachführungsgeome-
terinnen und Nachführungsgeometer

Der Grosse Rat legt die Anzahl
der Grundbuchämter sowie der
Nachführungsgeometerinnen
und Nachführungsgeometer
fest.

§§ 39 und 40

Aufgehoben.

1 AGS Bd. 11 S. 565; 1997 S. 346; 1999 S. 115; 2002 S. 351, 384; 2005 S. 226; 2007 S. 174; 2008 S. 66, 355 (SAR 153.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 40a (neu)
Stellvertretung Bezirksämter

Die Bezirksamtmänner sowie
ihre Stellvertreterinnen und
Stellvertreter können sich bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben
bezirksübergreifend vertreten.

7.
Das Gerichtsorganisationsge-
setz (Gesetz über die Organi-
sation der ordentlichen richter-
lichen Behörden) (GOG) vom
11. Dezember 19841 wird wie
folgt geändert:

Titel nach § 25

2. Die Gerichtspräsidenten,
das Zwangsmassnahmenge-
richt und die Bezirksgerichte

Titel nach § 30 (neu)

abis) Das Zwangsmassnah-
mengericht

1 AGS Bd. 12 S. 273; 1997 S. 352; 2000 S. 243; 2006 S. 18, 315; 2008 S. 356, 414 (SAR 155.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 30a (neu)
A. Zusammensetzung

Das Zwangsmassnahmenge-
richt setzt sich zusammen aus
den Bezirksgerichtspräsiden-
ten. Sie entscheiden als Ein-
zelrichter im ganzen Kanton.

§ 30b (neu)
B. Stellvertretung

Die Richter des Zwangsmass-
nahmengerichts vertreten sich
gegenseitig.

§ 30c (neu)
C. Zuständigkeit

Das Zwangsmassnahmenge-
richt ist für alle diesem in der
Schweizerischen Strafpro-
zessordnung und der Schwei-
zerischen Jugendstrafprozess-
ordnung zugewiesenen Aufga-
ben zuständig.

§ 30d (neu)
D. Geschäftsführung

1 Die Richter des Zwangs-
massnahmengerichts wählen
aus ihrer Mitte einen Ge-
schäftsführer und dessen
Stellvertretung.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

2 Das Zwangsmassnahmenge-
richt erlässt für die Geschäfts-
verteilung ein Reglement, wel-
ches vom Obergericht zu ge-
nehmigen ist.

§ 30e (neu)
E. Kanzlei

Die Gerichtsschreiber der Be-
zirksgerichte amten auch beim
Zwangsmassnahmengericht.

§ 30f (neu)
F. Amtssitz

Der Amtssitz des Zwangs-
massnahmengerichts liegt am
Sitz des Bezirksgerichts der
Geschäftsführung.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 30g (neu)
G. Stellvertretung im Haftverfahren

Die Gerichtspräsidenten kön-
nen die Verfahrensleitung der
erstinstanzlichen Gerichte im
Haftverfahren gemäss Art. 229
Abs. 2 der Schweizerischen
Strafprozessordnung (Straf-
prozessordnung, StPO) vom
5. Oktober 20071 und die Ver-
fahrensleitung des Berufungs-
gerichts im Haftverfahren ge-
mäss Art. 232 StPO im ganzen
Kanton vertreten.

Titel nach § 74

2. Die Aufsicht des Oberge-
richts über die Gerichtspräsi-
denten, das Zwangsmass-
nahmengericht und die Be-
zirksgerichte

§ 75

Die Geschäftsführung der Ge-
richtspräsidenten, des
Zwangsmassnahmengerichts
und der Bezirksgerichte steht
unter der Aufsicht des Oberge-
richts.

1 SR xxx.x
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 76 Marginalie und Abs. 1
II. Berichterstattung der Gerichtspräsiden-
ten, des Zwangsmassnahmengerichts und
der Bezirksgerichte

1 Die Gerichtspräsidenten, das
Zwangsmassnahmengericht
und die Bezirksgerichte erstat-
ten dem Obergericht jährlich
Bericht über ihre Tätigkeit.

§ 77

Das Obergericht prüft in an-
gemessenen Abständen die
Geschäftsführung der Ge-
richtspräsidenten, des
Zwangsmassnahmengerichts
und der Bezirksgerichte.

§ 82 Abs. 2

2 Dem Grossen Rat steht die
Oberaufsicht über die Ge-
richtspräsidenten, das
Zwangsmassnahmengericht,
die Bezirksgerichte und die
Friedensrichter zu.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 83

Das Obergericht erstattet dem
Grossen Rat jährlich Bericht
über seine Tätigkeit und dieje-
nige der Gerichtspräsidenten,
des Zwangsmassnahmenge-
richts, der Bezirksgerichte und
der Friedensrichter.

Die Verwaltungskommission
erstattet dem Grossen Rat
jährlich Bericht über die Tätig-
keit des Obergerichts und die-
jenige der Gerichtspräsiden-
ten, des Zwangsmassnah-
mengerichts, der Bezirksge-
richte und der Friedensrichter.

8.
Das Gesetz über die Einwoh-
nergemeinden (Gemeindege-
setz) vom 19. Dezember 19781

wird wie folgt geändert:

§ 35 Abs. 1

1 Für die Wählbarkeit, Amts-
dauer und Inpflichtnahme der
Mitglieder des Gemeinderates
gelten die Bestimmungen der
Kantonsverfassung. Die
Inpflichtnahme erfolgt durch
das zuständige Departement.

1 Für _ Wählbarkeit, Amtsdauer
und Inpflichtnahme der Mit-
glieder des Gemeinderates
gelten die Bestimmungen der
Kantonsverfassung. Die
Inpflichtnahme erfolgt durch
das zuständige Departement.

1 AGS Bd. 10 S. 169, 214; Bd. 11 S. 216; Bd. 12 S. 685; Bd. 14 S. 189, 508; 1997 S. 349; 2000 S. 245; 2002 S. 344, 379, 384, 400; 2003 S. 300; 2004 S. 128; 2005 S. 690; 2006 S. 97, 107, 315; 2007 S. 318;
2008 S. 66, 359, 415 (SAR 171.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 100 Abs. 2

2 Aufsichtsbehörden sind der
Regierungsrat und die Depar-
temente.

§ 101 Abs. 2

2 Aufgehoben.

§ 112 Abs. 3 und 4

3 Der Strafentscheid kann in-
nert 20 Tagen nach Eröffnung
mit schriftlicher Beschwerde an
den Bezirksgerichtspräsiden-
ten als Einzelrichter weiterge-
zogen werden.

3 Der Strafentscheid kann in-
nert 20 Tagen nach Eröffnung
mit schriftlicher Beschwerde an
den Bezirksgerichtspräsiden-
ten als Einzelrichter weiterge-
zogen werden. Dessen Ent-
scheid ist mit Beschwerde
beim Obergericht anfechtbar.

4 Es gelten die Vorschriften des
Schweizerischen Strafgesetz-
buches.

4 Im Übrigen gelten die Vor-
schriften des Schweizerischen
Strafgesetzbuches und des
schweizerischen und kantona-
len Strafprozessrechts.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

9.
Das Einführungsgesetz zum
Schweizerischen Zivilgesetz-
buch und Partnerschaftsgesetz
(EG ZGB) vom 27. März 19111

wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 2 lit. b

2 Mit Beschwerde können an-
gefochten werden:
b) Aufgehoben.

§ 92 Abs. 1

1 Die im Interesse der Kulturen
vorbehaltenen Verbote betref-
fend Wald und Weide (699)
werden vom zuständigen De-
partement erlassen.

§ 128

Aufgehoben.

§ 131

Aufgehoben.

1 AGS Bd. 1 S. 603; Bd. 7 S. 219; Bd. 8 S. 196; Bd. 9 S. 511; Bd. 10 S. 201, 305, 496, 497, 596; Bd. 11 S. 27, 79, 479; Bd. 12 S. 390, 499; 1995 S. 138; 1999 S. 116, 367; 2002 S. 274, 386; 2003 S. 165;
2006 S. 107, 130; 2007 S. 318, 331; 2008 S. 200, 222, 377; 2009 S. 47, 58, 258, 272, 302 (SAR 210.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

10.
Das Einführungsgesetz zum
Schweizerischen Obligationen-
recht (EG OR) vom 27. De-
zember 19111 wird wie folgt
geändert:

§ 9a (neu)

1 In jedem Bezirk besteht eine
paritätische Schlichtungsbe-
hörde für Miete und Pacht ge-
mäss Art. 200 Abs. 1 der
Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung (Zivilprozessordnung,
ZPO) vom 19. Dezember
20082. Sie ist administrativ
dem Bezirksgericht angeglie-
dert.

2 Der Regierungsrat regelt Or-
ganisation, Zuständigkeit und
Verfahren durch Verordnung.

1 AGS Bd. 1 S. 662; Bd. 6 S. 276, 353; Bd. 10 S. 107; Bd. 12 S. 393; 2002 S. 387; 2003 S. 171; 2005 S. 563 (SAR 210.200)
2 SR xxx.x
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

Titel nach § 27

Übergangs- und Schlussbe-
stimmungen

§ 27a (neu)

Die beim Inkrafttreten der Än-
derung von § 9a beim Be-
zirksamt hängigen Begehren
um Durchführung eines
Schlichtungsverfahrens sind
der neu zuständigen Behörde
zur Bearbeitung zu überwei-
sen.
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

11.
Das Schulgesetz vom 17. März
19811 wird wie folgt geändert:

§ 36a Abs. 3

3 Bleiben die Eltern bezie-
hungsweise die Pflegeeltern
den von der Schulpflege, der
Schulleitung oder einer Lehr-
person angeordneten Eltern-
veranstaltungen oder Gesprä-
chen unentschuldigt fern, kön-
nen sie von der Schulpflege
unter Androhung von Strafe
vorgeladen werden. Folgen die
Eltern beziehungsweise Pfle-
geeltern der Vorladung nicht,
spricht die Schulpflege eine
Busse aus. Im Wiederholungs-
fall erstattet die Schulpflege
von Amtes wegen Strafanzeige
bei der Staatsanwaltschaft für
die Bezirke. Die Eltern bezie-
hungsweise Pflegeeltern sind
mit einer Busse von mindes-
tens Fr. 600.– bis höchstens
Fr. 1'000.– zu bestrafen.

1 AGS Bd. 10 S. 529; Bd. 11 S. 335; Bd. 12 S. 524; Bd. 14 S. 189; 1995 S. 142; 1997 S. 283; 1998 S. 175, 191; 1999 S. 119; 2000 S. 89, 111, 155, 242; 2002 S. 329, 390; 2003 S. 250; 2004 S. 155;
2005 S. 66, 193, 230, 254, 567; 2006 S. 131; 2007 S. 361; 2008 S. 92, 363, 416; 2009 S. 44, 303 (SAR 401.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 37 Abs. 3

3 Wenn das Fernhalten ge-
mäss Absatz 2 länger als drei
Schultage dauert, erstattet die
Schulpflege von Amtes wegen
Strafanzeige bei der Staats-
anwaltschaft für die Bezirke
und nötigenfalls Meldung an
die Vormundschaftsbehörde
gemäss Art. 307 ff. des
Schweizerischen Zivilgesetz-
buchs vom 10. Dezember
19071. Die Eltern beziehungs-
weise Pflegeeltern sind mit
einer Busse von mindestens
Fr. 600.– bis höchstens
Fr. 1'000.–, im Wiederholungs-
fall mit einer Busse von min-
destens Fr. 1'000.– bis höchs-
tens Fr. 2'000.–, zu bestrafen.

§ 37a Abs. 5

5 Im Übrigen gelten die Vor-
schriften des Schweizerischen
Strafgesetzbuchs vom 21. De-
zember 19372.

1 SR 210
2 SR 311.0
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

12.
Das Gesetz über die Berufs-
und Weiterbildung (GBW) vom
6. März 20071 wird wie folgt
geändert:

§ 68

Für die Verfolgung der strafba-
ren Handlungen gemäss Be-
rufsbildungsgesetz gelten die
Vorschriften des Strafprozess-
rechts.

13.
Das Gesetz über die Hoch-
schul- und Innovationsförde-
rung (Hochschul- und Innova-
tionsförderungsgesetz, HIG)
vom 3. Juli 20072 wird wie folgt
geändert:

§ 7 Abs. 4

4 Im Übrigen finden die Be-
stimmungen des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen
Strafgesetzbuchs vom 21. De-
zember 19373 Anwendung.

1 AGS 2007 S. 289, 332 (SAR 422.200)
2 AGS 2007 S. 358 (SAR 427.300)
3 SR 311.0
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

14.
Das Gesetz über die Einrich-
tungen für Menschen mit be-
sonderen Betreuungsbedürf-
nissen (Betreuungsgesetz)
vom 2. Mai 20061 wird wie folgt
geändert:

§ 23 Abs. 3

3 Von diesen Bestimmungen
ausgenommen sind die Voll-
zugskosten von Massnahmen
und Strafen nach Bundesge-
setz über das Jugendstrafrecht
(Jugendstrafgesetz, JStG) vom
20. Juni 20032 und Schweize-
rischem Strafgesetzbuch vom
21. Dezember 19373, deren
Deckung sich nach den Be-
stimmungen dieser Erlasse
und des Strafprozessrechts
richtet.

1 AGS 2006 S. 119; 2007 S. 333; 2008 S. 366 (SAR 428.500)
2 SR 311.1
3 SR 311.0
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

15.
Das Gesetz über die Gewähr-
leistung der öffentlichen Si-
cherheit (Polizeigesetz, PolG)
vom 6. Dezember 20051 wird
wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 4 (neu)

4 Der Regierungsrat kann für
die Kantonspolizei Schwer-
punkte der Kriminalitätsbe-
kämpfung festlegen.

§ 35 Marginalie, Abs. 2 und 5
Observation und verdeckte Ermittlung

2 Hat die Observation insge-
samt 10 Tage gedauert, ist die
Oberstaatsanwaltschaft zu in-
formieren. Die Fortsetzung der
Massnahme bedarf der Bewil-
ligung des Zwangsmassnah-
mengerichts.

1 AGS 2006 S. 77; 2008 S. 367; 2009 S. 100, 314 (SAR 531.200)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

5 Die Polizeikommandantin
oder der Polizeikommandant
kann zur polizeilichen Gefah-
renabwehr vor Eröffnung eines
Strafverfahrens den Einsatz
verdeckter Ermittlungsperso-
nen anordnen, sie mit einer
Legende ausstatten und ihnen
Anonymität zusichern. Die
Oberstaatsanwaltschaft ist
über die Anordnung der ver-
deckten Ermittlung zu informie-
ren. Im Übrigen gelten
Art. 286–298 der Schweizeri-
schen Strafprozessordnung
(StPO) vom 5. Oktober 20071

sinngemäss. Der Regierungs-
rat kann für die verdeckten
Ermittlungspersonen besonde-
re Dienstvorschriften durch
Verordnung festlegen.

1 SR xxx.x
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

16.
Das Feuerwehrgesetz (FwG)
vom 23. März 19711 wird wie
folgt geändert:

§ 9 lit. a

Vom aktiven Feuerwehrdienst
sind befreit:
a) Mitglieder der eidgenössi-

schen Räte, der eidgenös-
sischen Gerichte, des Re-
gierungsrates, der kantona-
len Gerichte, Staatsanwäl-
te, Gemeinderäte und Ge-
meindeschreiber, Seelsor-
ger der Landeskirchen, An-
gestellte öffentlicher Ver-
kehrsbetriebe und der
Post-, Telefon- und Tele-
grafenbetriebe sowie An-
gehörige der Kantons- und
Gemeindepolizei;

§ 38 Abs. 3

3 Aufgehoben.

1 AGS Bd. 8 S. 383; Bd. 11 S. 295; 1996 S. 322, 336; 2006 S. 116; 2007 S. 173, 328; 2008 S. 367 (SAR 581.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

17.
Das Dekret über die Sicherung
der öffentlichen Heilquellen
und das Graben nach solchen
in Baden und Ennetbaden vom
12. Januar 18691 wird wie folgt
geändert:

§ 3

Aufgehoben.

§ 8

Zu besserer Handhabung die-
ses Dekretes ist das zuständi-
ge Departement befugt, jeder-
zeit unterirdische oder im Erd-
geschoss befindliche Austie-
fungen jeder Art im planmässig
festgesetzen Quellengebiet
selbst zu untersuchen oder un-
tersuchen zu lassen.

1 AGS Bd. 1 S. 258; 2006 S. 257 (SAR 671.830)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

18.
Das Gesetz über Raumpla-
nung, Umweltschutz und Bau-
wesen (Baugesetz, BauG) vom
19. Januar 1993 wird wie folgt
geändert:

18.
Das Gesetz über Raument-
wicklung _ und Bauwesen
(Baugesetz, BauG) vom
19. Januar 19931 wird wie folgt
geändert:

§ 162 Abs. 2

2 Der Gemeinderat kann Bus-
sen bis Fr. 2'000.– durch
Strafbefehl aussprechen. Für
das Verfahren gelten die Vor-
schriften der Gemeindege-
setzgebung. Kommt eine Bus-
se von über Fr. 2'000.– in Fra-
ge, erstattet der Gemeinderat
bei der Staatsanwaltschaft für
die Bezirke Strafanzeige.

1 AGS Bd. 14 S. 309, 370, 454, 566; 1999 S. 14, 387; 2000 S. 311; 2002 S. 305; 2006 S. 331; 2007 S. 172, 334, 335; 2008 S. 201, 368, 418; 2009 S. 237, 304 (SAR 713.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

19.
Das Energiegesetz des Kan-
tons Aargau (EnergieG) vom
9. März 19931 wird wie folgt
geändert:

§ 31 Abs. 2

2 Der Gemeinderat kann Bus-
sen bis Fr. 2'000.– durch
Strafbefehl aussprechen. Für
das Verfahren gelten die Vor-
schriften der Gemeindege-
setzgebung. Kommt eine Bus-
se von über Fr. 2'000.– in Fra-
ge, erstattet der Gemeinderat
bei der Staatsanwaltschaft für
die Bezirke Strafanzeige.

1 AGS 1995 S. 96; 1999 S. 167; 2002 S. 341; 2006 S. 331; 2008 S. 418 (SAR 773.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

20.
Das Einführungsgesetz zur
Bundesgesetzgebung über
den Schutz von Umwelt und
Gewässer (EG Umweltrecht,
EG UWR) vom 4. September
20071 wird wie folgt geändert:

§ 39 Abs. 2

2 Kommt eine Busse über
Fr. 2'000.– in Frage, erstattet
die Behörde Strafanzeige bei
der Staatsanwaltschaft für die
Bezirke.

1 AGS 2008 S. 187 (SAR 781.200)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

21.
Das Gesetz über die öffentli-
che Sozialhilfe und die soziale
Prävention (Sozialhilfe- und
Präventionsgesetz, SPG) vom
6. März 20011 wird wie folgt
geändert:

§ 46a (neu)
Datenbank im Bereich häuslicher Gewalt

1 Die im Bereich häuslicher
Gewalt tätigen Fachstellen
gemäss § 41a betreiben ge-
meinsam eine Datenbank und
können untereinander die für
die Aufgabenerfüllung notwen-
digen Daten austauschen.

2 Der Regierungsrat regelt die
Einzelheiten zum Betrieb der
Datenbank durch Verordnung.

§ 58 Abs. 1 und 2

1 Verfügungen und Entscheide
der Sozialbehörden können mit
Beschwerde beim zuständigen
Departement angefochten wer-
den.

2 Die Entscheide des zuständi-
gen Departements können an
das Verwaltungsgericht wei-
tergezogen werden.

1 AGS 2002 S. 254, 392; 2003 S. 290; 2004 S. 189; 2006 S. 117, 133, 148, 332; 2007 S. 329, 356; 2008 S. 373, 419; 2009 S. 99 (SAR 851.200)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

§ 60 Abs. 8 (neu)

8 Die beim Inkrafttreten der
Änderung von § 58 Abs. 1 und
2 beim Bezirksamt hängigen
Beschwerden sind der neu zu-
ständigen Behörde zur Bear-
beitung zu überweisen.

22.
Das Waldgesetz des Kantons
Aargau (AWaG) vom 1. Juli
19971 wird wie folgt geändert:

§ 38 Abs. 2

2 Der Gemeinderat kann Bus-
sen bis Fr. 2'000.– durch
Strafbefehl aussprechen. Für
das Verfahren gelten die Vor-
schriften der Gemeindege-
setzgebung. Kommt eine Bus-
se von über Fr. 2'000.– in Fra-
ge, erstattet der Gemeinderat
bei der Staatsanwaltschaft für
die Bezirke Strafanzeige.

1 AGS 1999 S. 1; 2005 S. 226; 2006 S. 332; 2007 S. 337; 2008 S. 420 (SAR 931.100)
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Ergebnis der 1. Beratung
vom 24. November 2009

Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. Januar 2010
zur 2. Beratung

Abweichende Anträge der
Kommission X vom …

Stellungnahme des Regie-
rungsrats vom …

Ergebnis der 2. Beratung
vom …

III.

Das Gesetz über die Straf-
rechtspflege (Strafprozessord-
nung, StPO) vom 11. Novem-
ber 19581 wird aufgehoben.

IV.

Die Änderungen unter Ziff. II.
sowie die Aufhebung unter
Ziff. III. sind in der Gesetzes-
sammlung zu publizieren. Der
Regierungsrat bestimmt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Aarau,

Präsident des Grossen Rats

Protokollführer

1 AGS Bd. 4 S. 642; Bd. 9 S. 489; Bd. 10 S. 722; Bd. 12 S. 290, 398; 1996 S. 98; 1997 S. 361; 2002 S. 355, 388; 2005 S. 174, 566; 2006 S. 97, 114, 316; 2007 S. 326, 332; 2008 S. 361, 397;
2009 S. 101, 215, 345 (SAR 251.100)


